
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

 

I. Geltungsbereich  

 

1. Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen („AGB“) gelten für alle Geschäftsbezie-

hungen der GEKU Getriebe & Kupplung Tech-

nologie GmbH mit unseren Kunden. Die AGB 

gelten nur, wenn der Kunde Unternehmer (§ 14 

BGB), eine juristische Person des öffentlichen 

Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sonder-

vermögen ist. 

 

2. Unsere AGB gelten ausschließlich. Abwei-

chende, entgegenstehende oder ergänzende 

Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kun-

den werden nur dann und insoweit Vertragsbe-

standteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zu-

gestimmt haben. Dieses Zustimmungserforder-

nis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, 

wenn wir in Kenntnis der AGB des Kunden die 

Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführen. 

 

II. Vertragsabschluss 

 

1. Unsere Angebote sind freibleibend und unver-

bindlich. Dies gilt auch, wenn wir dem Kunden 

Kataloge, technische Dokumentationen (z. B. 

Abbildungen, Zeichnungen, Pläne, Gewichts-, 

Maß-, Leistungs- und Verbrauchsangaben), 

sonstige Produktbeschreibungen oder Unterla-

gen – auch in elektronischer Form – überlassen 

haben. Sie stellen keine Vereinbarung oder Ga-

rantie einer entsprechenden Beschaffenheit 

oder Haltbarkeit der Produkte dar, es sei denn, 

sie wurden ausdrücklich schriftlich als solche 

vereinbart. Auch Erwartungen des Kunden hin-

sichtlich der Produkte oder deren Verwendung 

stellen keine Vereinbarung oder Garantie dar. 

 

2. Die Bestellung der Ware durch den Kunden gilt 

als verbindliches Vertragsangebot. Die An-

nahme wird entweder schriftlich (z. B. durch 

Auftragsbestätigung) oder durch Auslieferung 

der Ware an den Kunden erklärt. 

 

3. Wir behalten uns an Katalogen, Kostenvoran-

schlägen, technischen Dokumentation (z.B. 

Zeichnungen, Pläne, Kalkulationen) und sonsti-

gen Informationen körperlicher und unkörperli-

cher Art – auch in elektronischer Form – Eigen-

tums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten 

nicht zugänglich gemacht werden.  

 

4. Angaben zur Ware und zum Leistungsumfang 

in Prospekten, Preislisten, Katalogen und 

Angeboten (z. B. Gewichte, Maße, Gebrauchs-

werte, Belastbarkeit, Toleranzen, technische 

Daten oder Produktbezeichnung) sowie etwa-

ige Darstellungen derselben (z. B. Zeichnungen 

und Abbildungen) sind nur annähernd maßgeb-

lich. Wir behalten uns dahingehend Änderun-

gen vor, soweit das Produkt nicht wesentlich 

geändert, seine Qualität verbessert wird und die 

Änderungen oder Abweichungen für den Kun-

den zumutbar sind. 

 

III. Preise und Zahlungsbedingungen  

 

1. Die Preise gelten mangels besonderer Verein-

barung ab Werk und beinhalten keine Versen-

dungs-, Verpackungskosten, Versicherungen, 

Zölle oder sonstige Abgaben. Die insoweit an-

fallenden Kosten, insbesondere die Kosten für 

Verpackung und Transport der Produkte, wer-

den gesondert in Rechnung gestellt.. Die Preise 

verstehen sich zuzüglich der jeweiligen gesetz-

lichen Umsatzsteuer. Angegebene Preise sind 

in Euro.  

 

2. Sämtliche Nebenkosten, wie Kosten der Verpa-

ckung und des Transports, sind mangels abwei-

chender Vereinbarung vom Kunden zu tragen.  

 

3. Soweit nicht anders vereinbart, sind unsere 

Rechnungen binnen 30 Tagen nach Rech-

nungsdatum ohne Abzug zahlbar. Wir behalten 

uns vor, in bestimmten Fällen erst nach Voraus-

kasse zu liefern.  

 

4. Der Kunde kann nur mit von uns unbestrittenen 

oder anerkannten sowie mit rechtskräftig fest-

gestellten Forderungen aufrechnen. Dies gilt 

auch für Zahlungsansprüche im Rahmen der 

Gewährleistung. Ein Zurückbehaltungsrecht 

steht dem Kunden nur zu, wenn sein Gegenan-

spruch auf demselben Vertragsverhältnis be-

ruht. 

 

IV. Lieferung, Lieferzeit, Lieferverzögerung 

 

1. Die Lieferung erfolgt ab Werk, wo auch der Er-

füllungsort für die Lieferung und eine etwaige 

Nacherfüllung ist. Auf Verlangen und Kosten 

des Kunden wird das Produkt an einen anderen 

Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). 

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind 

wir berechtigt, die Art der Versendung (insbe-

sondere Transportunternehmen, Versandweg, 

Verpackung) selbst zu bestimmen 
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2. Die Vereinbarung von Lieferzeiten (Lieferfristen 

und -terminen) bedarf der Schriftform. Lieferfris-

ten und -termine sind unverbindlich, soweit sie 

nicht vorher von uns schriftlich als verbindlich 

bezeichnet werden. Ihre Einhaltung durch uns 

setzt voraus, dass alle kaufmännischen und 

technischen Fragen zwischen den Vertragspar-

teien geklärt sind und der Kunde alle ihm oblie-

genden Verpflichtungen, wie z. B. Beibringung 

der erforderlichen behördlichen Bescheinigun-

gen oder Genehmigungen oder die Leistung ei-

ner Anzahlung erfüllt hat. Ist dies nicht der Fall, 

so verlängert sich die Lieferzeit angemessen. 

Dies gilt nicht, soweit wir die Verzögerung zu 

vertreten hat. 

 

3. Die Einhaltung der Lieferzeit steht unter dem 

Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbe-

lieferung. Sich abzeichnende Verzögerungen 

teilen wir sobald als möglich mit.  

 

4. Die Lieferzeit ist eingehalten, wenn der Liefer-

gegenstand bis zu ihrem Ablauf unser Werk 

verlassen hat oder die Versandbereitschaft ge-

meldet ist. Soweit eine Abnahme zu erfolgen 

hat, ist – außer bei berechtigter Abnahmever-

weigerung – der Abnahmetermin maßgebend, 

hilfsweise die Meldung der Abnahmebereit-

schaft.  

 

5. Werden der Versand bzw. die Abnahme des 

Liefergegenstandes aus Gründen verzögert, die 

der Kunde zu vertreten hat, so werden ihm, be-

ginnend einen Monat nach Meldung der Ver-

sand- bzw. der Abnahmebereitschaft, die durch 

die Verzögerung entstandenen Kosten berech-

net.  

 

6. Ist die Nichteinhaltung der Lieferzeit auf höhere 

Gewalt, auf Arbeitskämpfe oder sonstige Ereig-

nisse, die außerhalb unseres Einflussbereiches 

liegen, zurückzuführen, so verlängert sich die 

Lieferzeit angemessen. Wir werden dem Kun-

den den Beginn und das Ende derartiger Um-

stände baldmöglichst mitteilen.  

 

7. Der Kunde kann ohne Fristsetzung vom Vertrag 

zurücktreten, wenn uns die gesamte Leistung 

vor Gefahrübergang endgültig unmöglich wird. 

Der Kunde kann darüber hinaus vom Vertrag 

zurücktreten, wenn bei einer Bestellung die 

Ausführung eines Teils der Lieferung unmöglich 

wird und er ein berechtigtes Interesse an der 

Ablehnung der Teillieferung hat. Ist dies nicht 

der Fall, so hat der Kunde den auf die Teilliefe-

rung entfallenden Vertragspreis zu zahlen. Das-

selbe gilt bei Unvermögen durch uns. Im Übri-

gen gilt VIII. Ziff. 2..  

 

8. Tritt die Unmöglichkeit oder das Unvermögen 

während des Annahmeverzuges ein oder ist der 

Kunde für diese Umstände allein oder weit 

überwiegend verantwortlich, bleibt er zur Ge-

genleistung verpflichtet. 

 

9. Kommen wir in Verzug und erwächst dem Kun-

den  hieraus ein Schaden, so ist er berechtigt, 

eine pauschale Verzugsentschädigung zu ver-

langen. Sie beträgt für jede volle Woche der 

Verspätung 0,5 %, im Ganzen aber höchstens 

5 % vom Wert desjenigen Teils der Gesamtlie-

ferung, der infolge der Verspätung nicht recht-

zeitig oder nicht vertragsgemäß genutzt werden 

kann. Setzt der Kunde uns – unter Berücksich-

tigung der gesetzlichen Ausnahmefälle – nach 

Fälligkeit eine angemessene Frist zur Leistung 

und wird die Frist nicht eingehalten, ist der 

Kunde im Rahmen der gesetzlichen Vorschrif-

ten zum Rücktritt berechtigt. Er verpflichtet sich, 

auf unser Verlangen in angemessener Frist zu 

erklären, ob er von seinem Rücktrittsrecht Ge-

brauch macht. Weitere Ansprüche aus Lie-

ferverzug bestimmen sich ausschließlich nach 

VIII. Ziff. 2. dieser Bedingungen.  

 

V. Gefahrübergang, Abnahme 

 

1. Die Gefahr geht auf den Kunden über, wenn die 

Ware das Werk verlassen hat, und zwar auch 

dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder wir 

ausdrücklich noch andere Leistungen, z. B. die 

Versandkosten oder Anlieferung und Aufstel-

lung übernommen haben.  

 

2. Soweit eine Abnahme zu erfolgen hat, ist diese 

für den Gefahrübergang maßgebend. Sie muss 

unverzüglich zum Abnahmetermin, hilfsweise 

nach unserer Meldung über die Abnahmebereit-

schaft durchgeführt werden. Der Kunde darf die 

Abnahme bei Vorliegen eines nicht wesentli-

chen Mangels nicht verweigern.  

 

3. Verzögert sich oder unterbleibt der Versand 

bzw. die Abnahme infolge von Umständen, die 

uns nicht zuzurechnen sind, geht die Gefahr 

vom Tage der Meldung der Versand- bzw. Ab-

nahmebereitschaft auf den Kunden über. Wir 
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verpflichten uns, auf Kosten des Kunden die 

Versicherungen abzuschließen, die dieser ver-

langt.  

 

4. Teillieferungen sind zulässig, soweit für den 

Kunden zumutbar.  

 

VI. Eigentumsvorbehalt 

 

1. Gelieferte Waren bleiben bis zur Erfüllung aller 

gegenwärtigen und künftigen Ansprüche aus 

der Geschäftsverbindung mit dem Kunden un-

ser Eigentum.  

 

2. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, 

insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir be-

rechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Nach 

Rücktritt vom Vertrag sind wir berechtigt, die 

Ware(n) herauszuverlangen. Dies gilt insbeson-

dere auch, wenn hinsichtlich des Vermögens 

des Kunden Insolvenzantrag gestellt worden ist. 

Bei laufender Rechnung gilt der Eigentumsvor-

behalt als Sicherung für unsere Saldoforderung. 

Nach Rücknahme der Ware sind wir zu deren 

Verwertung befugt. Der Verwertungserlös ist 

auf die Verbindlichkeiten des Kunden – abzüg-

lich angemessener Verwertungskosten – anzu-

rechnen. 

 

3. Der Kunde ist verpflichtet, die unter Eigentums-

vorbehalt stehende Ware für die Dauer des Ei-

gentumsvorbehalts pfleglich zu behandeln. Ins-

besondere ist er verpflichtet, die Vorbehalts-

ware auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- 

und Diebstahlsschäden ausreichend zum Neu-

wert zu versichern. Der Kunde tritt uns schon 

jetzt alle Entschädigungsansprüche aus dieser 

Versicherung ab. Wir nehmen die Abtretung 

hiermit an. Sofern eine Abtretung nicht zulässig 

sein sollte, weist der Kunde seinen Versicherer 

an, etwaige Zahlungen nur an uns zu leisten. 

Weitergehende Ansprüche von uns bleiben un-

berührt. 

 

4. Der Kunde darf die Ware weder veräußern, ver-

pfänden noch zur Sicherung übereignen. Bei 

Pfändungen sowie Beschlagnahme oder sons-

tigen Verfügungen durch Dritte hat er uns un-

verzüglich davon zu benachrichtigen.  

 

5. Verarbeitung oder Umbildung der gelieferten 

Ware ist nur nach unserem ausdrücklichen Ein-

verständnis gestattet. Im Falle der Gestattung 

wird sie durch den Kunden stets für uns 

vorgenommen, ohne dass uns daraus Ver-

pflichtungen entstehen. Wird die gelieferte 

Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Ge-

genständen verarbeitet, so erwerben wir das 

Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis 

des Rechnungswertes unserer Vorbehaltsware 

zum Verkaufswert der durch Verarbeitung oder 

Umbildung sowie Verbindung, Vermischung 

oder Vermengung hervorgegangenen Ware. 

Diese gilt insoweit als Vorbehaltsware im Sinne 

dieser Bedingungen. 

 

VII. Mängelansprüche  

 

1. Für Sach- und Rechtsmängel der Lieferung haf-

ten wir unter Ausschluss weiterer Ansprüche – 

vorbehaltlich VIII. Ziff. 2. – wie folgt: 

 

2. Sachmängel  

 

(a) Soweit die Parteien eine Beschaffenheit der 

Ware vereinbart haben, kommen insoweit ob-

jektive Anforderungen an die Ware nicht zur An-

wendung.  

 

(b) Eine Gewährleistung für etwaige (objektiv) zu 

erwartende Eigenschaften (z.B. Haltbarkeit, 

Funktionalität, Kompatibilität) oder dafür, dass 

sich die Produkte für eine bestimmte Verwen-

dung eignen, wird nicht übernommen, es sei 

denn, dies wurde gesondert vereinbart. Der 

Kunde ist vielmehr selbst für die Prüfung verant-

wortlich, ob die Produkte mit den in der Spezifi-

kation oder dem Datenblatt angegebenen Da-

ten für die von ihm beabsichtigte Verwendung 

geeignet sind. 

 

(c) Wir übernehmen keine Garantien, insbeson-

dere keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeits-

garantien, soweit im Einzelfall nichts anderes 

schriftlich vereinbart wird.  

 

(d) Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, 

dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- 

und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachge-

kommen ist. Zeigt sich bei der Lieferung, der 

Untersuchung oder zu irgendeinem späteren 

Zeitpunkt ein Mangel, so ist uns hiervon unver-

züglich Anzeige in Textform zu machen. In je-

dem Fall sind offensichtliche Mängel innerhalb 

von fünf Werktagen ab Lieferung und bei der 

Untersuchung nicht erkennbare Mängel inner-

halb der gleichen Frist ab Entdeckung in Text-

form anzuzeigen. Versäumt der Kunde die 
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ordnungsgemäße Untersuchung und/oder 

Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den nicht 

bzw. nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsge-

mäß angezeigten Mangel nach den gesetzli-

chen Vorschriften ausgeschlossen. 

 

(e) Der Kunde muss außerdem bei Planung, Bau, 

Montage, Anschluss, Installation, Inbetrieb-

nahme, Betrieb und Wartung der Produkte die 

Vorgaben, Hinweise, Richtlinien und Bedingun-

gen in den technischen Hinweisen, Montage-, 

Bedienungs-, Betriebsanleitungen, insbeson-

dere in Bezug auf die Einsatzbedingungen der 

Produkte (wie z.B. Ölungs-Hinweise, Qualität 

der Druckluft bzw. sonstiger Betriebsmedien, 

Umgebungsbedingungen), und sonstigen Un-

terlagen der Produkte einhalten, insbesondere 

Wartungen ordnungsgemäß durchführen und 

nachweisen sowie empfohlene Komponenten 

verwenden. Mängelansprüche für infolge der 

Verletzung dieser Pflicht entstandene Mängel 

sind ausgeschlossen. 

 

(f) Ist die gelieferte Ware mangelhaft, können wir 

zunächst wählen, ob wir Nacherfüllung durch 

Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) 

oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache 

(Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die 

Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraus-

setzungen zu verweigern, bleibt unberührt. Er-

setzte Teile werden unser Eigentum. Die Ver-

jährung beginnt im Falle der Nacherfüllung nicht 

erneut zu laufen. 

 

(g) Zur Vornahme aller uns notwendig erscheinen-

den Nachbesserungen und Ersatzlieferungen 

hat der Kunde nach vorheriger Abstimmung uns 

die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu ge-

ben, insbesondere die beanstandete Ware zu 

Prüfungszwecken zu übergeben; anderenfalls 

sind wir von der Haftung für die daraus entste-

henden Folgen befreit.  

 

(h) Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfül-

lung davon abhängig zu machen, dass der 

Kunde den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der 

Kunde ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis 

zum Mangel angemessenen Teil des Kaufprei-

ses zurückzubehalten. 

 

(i) Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der 

Betriebssicherheit bzw. zur Abwehr unverhält-

nismäßig großer Schäden, wobei wir sofort zu 

verständigen ist, hat der Kunde das Recht, den 

Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu 

lassen und von uns Ersatz der erforderlichen 

Aufwendungen zu verlangen.  

 

(j) Wir tragen – soweit sich die Beanstandung als 

berechtigt herausstellt – die zum Zwecke der 

Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, 

soweit hierdurch keine unverhältnismäßige Be-

lastung für uns eintritt. Soweit sich die Aufwen-

dungen dadurch erhöhen, dass der Kunde die 

Ware nach Ablieferung an einen anderen Ort 

als den Erfüllungsort verbracht hat, sind 

dadurch entstehende Mehrkosten vom Kunde 

zu tragen.  

 

(k) Der Kunde hat im Rahmen der gesetzlichen 

Vorschriften ein Recht zum Rücktritt vom Ver-

trag, wenn wir – unter Berücksichtigung der ge-

setzlichen Ausnahmefälle – eine uns gesetzte 

angemessene Frist für die Nachbesserung oder 

Ersatzlieferung wegen eines Sachmangels 

fruchtlos verstreichen lassen. Liegt nur ein un-

erheblicher Mangel vor, steht dem Kunden le-

diglich ein Recht zur Minderung des Vertrags-

preises zu. Das Recht auf Minderung des Ver-

tragspreises bleibt ansonsten ausgeschlossen. 

 

(l) Weitere Ansprüche bestimmen sich ausschließ-

lich nach VIII. Ziff. 2. dieser Bedingungen.  

 

(m) Keine Haftung wird insbesondere in folgenden 

Fällen übernommen: Ungeeignete oder un-

sachgemäße Verwendung, fehlerhafte Mon-

tage bzw. Inbetriebsetzung durch den Kunden 

oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte 

oder nachlässige Behandlung, nicht ordnungs-

gemäße Wartung, ungeeignete Betriebsmittel, 

mangelhafte Bauarbeiten, ungeeigneter Bau-

grund, chemische, elektrochemische oder 

elektrische Einflüsse – sofern sie nicht von uns 

zu verantworten sind. Dasselbe gilt für Mängel, 

die dem Kunden zuzurechnen oder die auf eine 

andere technische Ursache als den ursprüngli-

chen Mangel zurückzuführen sind. 

 

(n) Bessert der Kunde oder ein Dritter unsachge-

mäß nach, besteht keine Haftung von uns für 

die daraus entstehenden Folgen. Gleiches gilt 

für ohne unserer vorherige Zustimmung vorge-

nommene Änderungen der Ware.  

 

3. Rechtsmängel  
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(a) Führt die Benutzung der Ware zur Verletzung 

von gewerblichen Schutzrechten oder Urheber-

rechten im Inland, werden wir auf unsere Kos-

ten dem Kunden grundsätzlich das Recht zum 

weiteren Gebrauch verschaffen oder die Ware 

in für den Kunden zumutbarer Weise derart mo-

difizieren, dass die Schutzrechtsverletzung 

nicht mehr besteht. Ist dies zu wirtschaftlich an-

gemessenen Bedingungen oder in angemesse-

ner Frist nicht möglich, ist der Kunde zum Rück-

tritt vom Vertrag berechtigt. Unter den genann-

ten Voraussetzungen steht auch uns ein Recht 

zum Rücktritt vom Vertrag zu. Darüber hinaus 

werden wir den Kunden von unbestrittenen oder 

rechtskräftig festgestellten Ansprüchen der be-

treffenden Schutzrechtsinhaber freistellen.  

 

(b) Die in VI. Ziff. 3 lit. (a)  genannten Verpflichtun-

gen sind vorbehaltlich VIII. Ziff. 2. für den Fall 

der Schutz- oder Urheberrechtsverletzung ab-

schließend.  

 

Sie bestehen nur, wenn  

- der Kunde uns unverzüglich von geltend ge-

machten Schutz- oder Urheberrechtsverlet-

zungen unterrichtet,  

- der Kunde uns in angemessenem Umfang 

bei der Abwehr der geltend gemachten An-

sprüche unterstützt bzw. uns die Durchfüh-

rung der Modifizierungsmaßnahmen gemäß 

Abschnitt VI. Ziff. 3 lit. (a)  ermöglicht,  

- uns alle Abwehrmaßnahmen einschließlich 

außergerichtlicher Regelungen vorbehalten 

bleiben,  

- der Rechtsmangel nicht auf einer Anwei-

sung des Kunden beruht und  

- die Rechtsverletzung nicht dadurch verur-

sacht wurde, dass der Kunde die Ware ei-

genmächtig geändert oder in einer nicht ver-

tragsgemäßen Weise verwendet hat.  

 

VIII. Haftungsbeschränkung 

 

1. Soweit sich aus diesen AGB einschließlich der 

nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes 

ergibt, haften wir bei einer Verletzung von ver-

traglichen und außervertraglichen Pflichten 

nach den gesetzlichen Vorschriften. Die Haf-

tung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt 

unberührt.  

 

2. Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus wel-

chem Rechtsgrund – im Rahmen der Verschul-

denshaftung bei Vorsatz und grober 

Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haf-

ten wir, vorbehaltlich gesetzlicher Haftungsbe-

schränkungen (z. B. Sorgfalt in eigenen Ange-

legenheiten; unerhebliche Pflichtverletzung), 

nur 

 

(a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, 

des Körpers oder der Gesundheit, 

 

(b) für Schäden aus der Verletzung einer we-

sentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, de-

ren Erfüllung die ordnungsgemäße Durch-

führung des Vertrags überhaupt erst ermög-

licht und auf deren Einhaltung der Vertrags-

partner regelmäßig vertraut und vertrauen 

darf); in diesem Fall ist unsere Haftung je-

doch auf den Ersatz des vorhersehbaren, ty-

pischerweise eintretenden Schadens be-

grenzt. 

 

3. Die sich aus vorstehendem VIII. Ziff. 2. erge-

benden Haftungsbeschränkungen gelten auch 

bei Pflichtverletzungen durch bzw. zugunsten 

von Personen, deren Verschulden wir nach ge-

setzlichen Vorschriften zu vertreten haben. Sie 

gelten nicht, soweit wir einen Mangel arglistig 

verschwiegen oder eine Garantie für die Be-

schaffenheit des Produkts übernommen haben 

und für Ansprüche des Kunden nach dem Pro-

dukthaftungsgesetz. 

 

4. Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in ei-

nem Mangel besteht, kann der Kunde nur zu-

rücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflicht-

verletzung zu vertreten haben. Im Übrigen gel-

ten die gesetzlichen Voraussetzungen und 

Rechtsfolgen. 

 

IX. Verjährung  

 

Sofern gesetzlich zulässig, verjähren alle An-

sprüche des Kunden – gleich aus welchen 

Rechtsgründen – grundsätzlich in 12 Monaten, 

sofern gesetzlich zulässig. Im Übrigen gelten 

die gesetzlichen Verjährungsfristen. 

 

X. Schlussbestimmungen 

 

1. Aufträge oder Ansprüche gleich welcher Art 

können ohne unsere schriftliche Einwilligung 

weder ganz noch teilweise abgetreten oder auf 

einen anderen übertragen werden. 
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2. Sollte eine Bestimmung dieser AGB ganz oder 

teilweise unwirksam sein oder werden, so wird 

die Gültigkeit der übrigen AGB dadurch nicht 

berührt. 

 

3. Die Vertragspartner verpflichten sich, alle kauf-

männischen und technischen Einzelheiten, die 

ihnen durch die Geschäftsbeziehung bekannt 

werden, als Geschäftsgeheimnis zu behandeln. 

 

4. Für diese AGB und die gesamten Rechtsbezie-

hungen zwischen dem Kunden und uns gilt aus-

schließlich das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland unter Ausschluss des UN-Kauf-

rechts. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen 

beider Vertragspartner ist Aachen. Als Gerichts-

stand ist Düsseldorf vereinbart. 

 

5. Ist der Kunde Kaufmann i. S. d. Handelsgesetz-

buchs, juristische Person des öffentlichen 

Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sonder-

vermögen, ist ausschließlicher – auch internati-

onaler Gerichtsstand für alle sich aus dem Ver-

tragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar erge-

benden Streitigkeiten Düsseldorf. Entsprechen-

des gilt, wenn der Kunde Unternehmer i. S. v. § 

14 BGB ist. Wir sind jedoch in allen Fällen auch 

berechtigt, Klage am Erfüllungsort der Lie-

ferverpflichtung gemäß diesen AGB bzw. einer 

vorrangigen Individualabrede oder am allgemei-

nen Gerichtsstand des Kunden zu erheben. 

Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbeson-

dere zu ausschließlichen Zuständigkeiten, blei-

ben unberührt. 

 

(Stand: 09/2024) 


